
WAS WIRD GEWÄHLT?
Am Sonntag, dem 29. September, 
wählen Sie den Nationalrat – also den 
Gesetzgeber.

WER DARF WÄHLEN?
Alle Österreicher*innen, also alle Men-
schen mit österreichischer Staats- 
bürgerschaft, die spätestens am 29.9. 
das 16. Lebensjahr vollendet haben.

WANN WIRD GEWÄHLT?
Am Sonntag, dem 29. September. 
Über die Öffnungszeiten der Wahllo-
kale geben Ihnen die Gemeinden – in 
Wien die Magistratischen Bezirksäm-
ter – und in Graz die Servicestellen 
Auskunft. 

DIE AMTLICHE  
WAHLINFORMATION
In Städten und größeren Gemeinden 
bekommen alle Wahlberechtigten 
rund drei Wochen vor der Wahl die 
„Amtliche Wahlinformation“ mit der 
Post. Mit dieser informiert Sie die 
Wahlbehörde auch über das für Sie 
zuständige Wahllokal.

DIE WAHL
In der Wahlzelle stecken Sie den aus-
gefüllten Stimmzettel in das Kuvert. 
Das Kuvert schmeißen Sie dann in die 
Wahlurne. Unterstützen Sie die SPÖ 
mit Ihrer Stimme! 

WÄHLEN AM WAHLTAG
Für das Wählen im Wahllokal müssen 
Sie einen amtlichen Lichtbildausweis 
(z.B. Reisepass/Führerschein) mitneh-
men. Wer nicht gehfähig ist, kann von 
einer „fliegenden Wahlkommission“ 
besucht werden. Weitere Informatio-
nen unter: www.oesterreich.gv.at 

WIE SIE AM 29. SEPTEMBER RICHTIG WÄHLEN!

DIE VORZUGSSTIMME
Am Wahltag können Sie nicht nur 
die SPÖ wählen, sondern auch Kan-
didat*innen der SPÖ mit Ihrer Vor-
zugsstimme (Region, Bundesland, 
Bund) unterstützen. Damit helfen 
Sie Kandidat*innen, vorgereiht zu 
werden und in den Nationalrat ein-
zuziehen. In der Wahlkabine finden 
Sie eine Liste der Kandidat*innen. 
Kreuzen Sie das entsprechende Feld 
an bzw. schreiben Sie den Namen 
oder die Nummer Ihrer Kandidatin 
oder Ihres Kandidaten in die Felder 

auf Ihrem Wahlzettel, um sie oder ihn 
zu unterstützen.

WAHLKARTE BEANTRAGEN
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte 
schriftlich bis zum 25. September 
2024 in Ihrer Gemeinde. Das können 
Sie per Brief, E-Mail oder Fax tun. Per-
sönlich können Sie Ihre Wahlkarte bis 
zum 27. September, 12.00 Uhr, in Ih-
rem Gemeinde- oder Bezirksamt an-
fordern und auch sofort ausgefüllt ab-
geben. Weitere Informationen unter:  
www.wahlkartenantrag.at

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit 
Wahlkarte zu wählen:

1 ) PER POST WÄHLEN
Sie können die Wahlkarte im beigeleg-
ten Kuvert einfach mit der Post ver-
schicken. Die Wahlkarte muss am 29. 
September bei der Wahlbehörde sein, 
also verschicken Sie Ihre Wahlkarte 
rechtzeitig. Wenn Sie im Ausland sind, 
informieren Sie sich, wie lange es dau-
ert, bis Ihre Wahlkarte in Österreich ist. 

2 ) WAHLKARTE ABGEBEN
Sie können mit Ihrer Wahlkarte auch 
am Wahltag in jedem Bezirk in Öster-
reich wählen. Dazu gehen Sie entwe-
der persönlich mit der Wahlkarte in  
ein Wahllokal, das Wahlkarten an-
nimmt (Ausweis nicht vergessen!). 
Oder Sie lassen die Wahlkarte unter-
schrieben und zugeklebt von jemand 
anderem in ein Wahllokal bringen. 
Achtung: Manche (Klein-)Gemeinden 
haben verkürzte Öffnungszeiten und 
nicht bis 17.00 Uhr geöffnet.
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